
Allgemeine Geschäfts- und Liefer-
bedingungen (AGB)  
der Ludden GmbH, Lingen (Stand 
01.01.2009) 
§ 1  Allgemeiner Geltungsbereich  
1. Diese Allgemeinen Geschäfts- und 

Lieferbedingungen gelten für Kauf-
verträge, die mit Verbrauchern und 
Unternehmern abgeschlossen wer-
den.  Sie gelten ferner für Werkver-
träge, für die nach § 651 BGB Kauf-
recht gilt. Die Vertragsparteien wer-
den, auch soweit es sich rechtlich 
um Werkverträge handelt, nachfol-
gend als „Verkäufer“ und als „Käufer“ 
bezeichnet.  

2. Die Geltung ist ausschließlich; ent-
gegenstehende oder von den All-
gemeinen Geschäfts- und Lieferbe-
dingungen des Verkäufers abwei-
chende Bedingungen des Käufers 
erkennt der Verkäufer nicht an, es 
sei denn, der Verkäufer hätte aus-
drücklich schriftlich ihrer Geltung zu-
gestimmt. Die Geschäfts- und Lie-
ferbedingungen des Verkäufers gel-
ten auch dann, wenn der Verkäufer 
in Kenntnis entgegenstehender oder 
von seinen Geschäfts- und Lieferer-
bedingungen abweichender Bedin-
gungen des Käufers die Lieferung 
vorbehaltlos ausführt.  

3. Für Verträge, die nicht zwischen 
anwesenden Personen und daher 
unter ausschließlicher Verwendung 
von Fernkommunikationsmitteln ab-
geschlossen werden, gelten zusätz-
lich die nachfolgenden Sonderbe-
stimmungen für Fernabsatzverträge.  

4. Alle Vereinbarungen, die zwischen 
dem Verkäufer und dem Käufer 
zwecks Ausführung eines Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem 
Vertrag schriftlich niedergelegt. Dies 
gilt insbesondere für Garantien jegli-
cher Art.  

§ 2  Vertragsabschluß/Übertragung 
von Rechten und Pflichten des 
Käufers  

1. Ein Vertrag ist abgeschlossen, wenn 
der Verkäufer die Annahme des An-
gebotes innerhalb einer Frist von 4 
Wochen schriftlich bestätigt oder die 
Leistung innerhalb dieser Frist aus-
führt.  

2. Ist die Lieferung einer nicht vorräti-
gen Ware oder einer Ware, die erst 
nach den Spezifikationen des Käu-
fers angefertigt werden muß, verein-
bart, so dass der Verkäufer eine Lie-
ferbestätigung seines Lieferanten 
einholen muß, so kann der Verkäu-
fer eine Bestellung des Käufers erst 
dann annehmen, wenn ihm eine 

verbindliche Lieferbestätigung des 
Lieferanten vorliegt.  

3. Kann der Verkäufer eine bestellte 
Ware oder ein Ersatzteil in der vom 
Käufer gewünschten Ausführung 
nicht liefern, so kann der Verkäufer 
dem Käufer eine nach Qualität und 
Preis gleichwertige Leistung anbie-
ten. In diesem Fall ist der Käufer nicht 
zur Abnahme verpflichtet und er hat 
außerdem die Kosten der Rückliefe-
rung nicht zu tragen.  

4. An den dem Käufer übergebenen 
Abbildungen, Zeichnungen und sons-
tigen Unterlagen hat der Verkäufer 
oder sein Lieferant ein Urheberrecht. 
Die Weitergabe an Dritte bedarf der 
ausdrücklichen schriftlichen Zustim-
mung des Verkäufers.  

5. Der Käufer kann Rechte und Pflich-
ten aus diesem Vertrag nur mit 
schriftlicher Zustimmung des Verkäu-
fers an Dritte übertragen und/oder ab-
treten. 

§ 3  Preise  
1. Der Preis des Kaufgegenstandes 

ergibt sich aus dem Angebot des 
Verkäufers. Offensichtliche Preisirr-
tümer bleiben vorbehalten. Skonti 
und sonstige Nachlässe werden nur 
gewährt, wenn dies im Einzelfall ge-
sondert vereinbart worden ist. Liefe-
rungen und vereinbarte Nebenleis-
tungen werden zusätzlich berechnet.  

2. Liegt zwischen Abschluß des Vertra-
ges und dem vorgesehenen Zeit-
punkt der Lieferung ein Zeitraum von 
mehr als 4 Monaten und ändert sich 
während dieses Zeitraums der Satz 
der gesetzlichen Umsatzssteuer oder 
ändern sich während dieses Zeit-
raums Fracht- oder Lohnkosten, so 
gilt der am Tag der Lieferung gültige 
Preis des Verkäufers, der dem Käufer 
auf Verlangen nachzuweisen ist. Be-
trägt die Erhöhung mehr als 5 % des 
vereinbarten Kaufpreises, steht dem 
nicht unternehmerischen Käufer ein 
Rücktrittsrecht zu.  

3. Alle Preise schließen die gesetzliche 
Umsatzsteuer ein, soweit sich nicht 
aus dem Angebot des Verkäufers 
anderes ergibt. 

§ 4  Rücktritt 
1. Der Verkäufer ist berechtigt, von dem 

Vertrag zurückzutreten, wenn  
a) der Käufer falsche Angaben über 

seine Kreditwürdigkeit gemacht 
hat;  

b) aufgrund eines vom Verkäufer 
nicht zu vertretenden Umstandes 
ein eigener Einkauf des Kaufge-
genstandes nicht vertragsmäßig 
möglich ist;  

c) der Lieferung mit zumutbaren Auf-
wendungen nicht zu überwinden-
de Leistungshindernisse entge-
genstehen.  

2. Der Verkäufer wird den Käufer un-
verzüglich von der Nichtverfügbarkeit 
informieren und unverzüglich erhal-
tene Gegenleistungen an den Käufer 
erstatten. 

§ 5  Zahlung/Zahlungsverzug  
1. Der Kaufpreis und die Preise für 

Nebenleistungen sind bei Übergabe 
des Kaufgegenstandes – spätestens 
jedoch 8 Tage nach Zugang der Be-
reitstellungsanzeige – und Aushän-
digung oder Übersendung der 
Rechnung zur Zahlung in bar fällig.  

2. Bei Bestellungen über den Online-
Shop (www.lu-ki24.de) akzeptiert der 
Verkäufer aus den auf der Internet-
seite innerhalb des Bestellvorgangs 
angebotenen Zahlungsarten die vom 
Käufer ausgewählte. Durch die vom 
Käufer ausgewählte Zahlungsart 
entstehende zusätzliche Kosten 
werden im Bestellvorgang gesondert 
ausgewiesen und zusätzlich berech-
net. 

3. Sind Teilzahlungen vereinbart, wird 
die gesamte Restschuld – ohne 
Rücksicht auf die Fälligkeit etwaiger 
Wechsel – sofort zur Zahlung fällig, 
wenn der Käufer mindestens mit 2 
Raten ganz oder teilweise in Verzug 
gerät und der Betrag, mit dessen 
Zahlung er in Verzug ist, mindestens 
1/10 (bei Kaufpreisen bis € 5.000,00) 
bzw. 1/20 (bei Kaufpreisen ab 
€ 5.000,00) des Kaufpreises beträgt.  

4. Zahlungsanweisungen, Schecks und 
Wechsel werden nur nach besonde-
rer Vereinbarung und nur zahlungs-
halber angenommen unter Berech-
nung aller Einziehungs- und Dis-
kontspesen.  

5. Gegen die Ansprüche des Verkäu-
fers kann der Käufer nur dann auf-
rechnen, wenn die Gegenforderung 
des Käufers rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder vom Verkäufer an-
erkannt worden ist; ein Zurückbehal-
tungsrecht kann er nur geltend ma-
chen, soweit es auf Ansprüchen aus 
dem Kaufvertrag beruht.  

6. Kommt der Käufer mit Zahlungen – 
bei Vereinbarung von Teilzahlungen 
gemäß vorstehender Ziffer 2 – in 
Verzug, so kann der Verkäufer un-
beschadet seiner Rechte aus § 7 Zif-
fer 2 nach Setzung einer angemes-
senen Nachfrist vom Vertrag zurück-
treten und Schadensersatz statt der 
Leistung verlangen.  

7. Verlangt der Verkäufer Schadenser-
satz statt der Leistung, so beträgt 
dieser 25 % des vereinbarten Kauf-
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preises. Der Schadensbetrag ist hö-
her oder niedriger anzusetzen, wenn 
der Verkäufer einen höheren oder 
der Käufer einen geringeren Scha-
den nachweist. Der Verkäufer kann 
sich gegenüber dem Käufer auf die 
Beweiserleichterung des § 287 Abs. 
2 ZPO berufen.  

§ 6  Lieferung und Lieferverzug  
1. Liefertermine oder Lieferfristen, die 

verbindlich oder unverbindlich ver-
einbart werden können, sind schrift-
lich zu vereinbaren. Ist Verbindlich-
keit nicht ausdrücklich vereinbart, so 
sind schriftlich festgelegte Lieferter-
mine und Lieferfristen im Zweifel un-
verbindlich. Lieferfristen beginnen 
mit dem Vertragsabschluß. Werden 
nachträgliche Vertragsänderungen 
vereinbart, so entfallen damit 
zugleich alle früher vereinbarten Lie-
fertermine und Lieferfristen. Liefer-
termine oder Lieferfristen sind dann 
erforderlichenfalls erneut zu verein-
baren. 

2. Die Lieferungen von Waren aus 
Onlinegeschäften über die Internet-
seite www.lu-ki24.de erfolgt auf Kos-
ten des Käufers durch den innerhalb 
des Bestellvorgangs angegebenen 
und vom Käufer ausgewählten Dritt-
anbieter (Lieferdienst). Die Versand-
kosten werden dem Käufer vor Ab-
senden der Bestellung bekanntge-
geben. 

3. Der Käufer kann 6 Wochen nach 
Überschreiten eines unverbindlichen 
Liefertermins oder einer unverbindli-
chen Lieferfrist den Verkäufer schrift-
lich auffordern, binnen angemesse-
ner Frist zu liefern. Nach Ablauf der 
so gesetzten Frist kommt der Ver-
käufer in Verzug. Der Käufer kann 
neben Lieferung Ersatz der Ver-
zugsschadens nur verlangen, wenn 
dem Verkäufer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der Käu-
fer kann im Falle des Verzuges dem 
Verkäufer auch schriftlich eine an-
gemessene Nachfrist setzen mit 
dem Hinweis, dass er die Abnahme 
des Kaufgegenstandes nach Ablauf 
der Frist ablehne. Nach erfolglosem 
Ablauf der Nachfrist ist der Käufer 
berechtigt, durch schriftliche Erklä-
rung vom Kaufvertrag zurückzutre-
ten und Schadensersatz statt der 
Leistung zu verlangen; der Anspruch 
auf Lieferung ist in diesen Fällen 
ausgeschlossen.  

4. Höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, 
Aussperrung und unverschuldete 
erhebliche Betriebsstörungen – ins-
besondere auch beim Herstellerwerk 
– verändern die vereinbarten ver-

bindlichen oder unverbindlichen Ter-
mine und Fristen um die Dauer der 
durch diese Umstände bedingten 
Leistungsverzögerung.  

5. Konstruktions- oder Formänderun-
gen, Abweichungen im Farbton so-
wie Änderungen des Lieferumfangs 
seitens des Herstellers bleiben wäh-
rend der Lieferzeit vorbehalten, so-
fern der Kaufgegenstand nicht erheb-
lich geändert wird und die Änderun-
gen für den Käufer zumutbar sind.  

6. Angaben in beim Vertragsabschluß 
gültigen Beschreibungen über Liefer-
umfang, Aussehen, Leistungen, Ma-
ße und Gewichte, Betriebsstoff-
verbrauch, Betriebskosten usw. des 
Kaufgegenstandes sind Vertragsin-
halt; sie sind als annähernd zu be-
trachten und keine zugesicherten Ei-
genschaften, und dienen lediglich als 
Maßstab zur Festlegung, ob der 
Kaufgegenstand gemäß § 9 Ziffer 1 
fehlerfrei ist. Sofern der Verkäufer 
oder der Hersteller zur Bezeichnung 
der Bestellung oder des bestellten 
Kaufgegenstandes Zeichen oder 
Nummern gebraucht, können alleine 
hieraus keine Rechte abgeleitet wer-
den. 

7. Teillieferungen sind zulässig, soweit 
nicht der Kunde erkennbar kein Inte-
resse an ihnen hat oder ihm diese 
nicht zumutbar sind. Die Kosten für 
Verpackung und Transport werden 
dem Käufer bei Teillieferungen nur 
einmal berechnet. 

§ 7  Abnahme 
1. Der Käufer hat das Recht, innerhalb 

von 8 Tagen nach Zugang der Be-
reitstellungsanzeige den Kaufgegens-
tand am vereinbarten Abnahmeort  
zu prüfen und die Pflicht, innerhalb 
dieser Frist den Kaufgegenstand ab-
zunehmen.  

2. Ein etwaiger Probelauf vor Abnahme 
ist in den Grenzen üblicher Probeläu-
fe zu halten. Wird der Kaufgegens-
tand bei einem Probelauf vor seiner 
Abnahme von dem Käufer oder sei-
nem Beauftragten bedient, so haftet 
der Käufer für dabei an dem Kaufge-
genstand entstandene Schäden, 
wenn diese vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht worden sind.  

3. Wird dem Käufer vor der Übergabe 
ein Abnahmeprotokoll vorgelegt, das 
mit dem Käufer bei der Übernahme 
im Einzelnen durchgegangen wird, 
gilt:  Soweit durch Eintragungen in 
dem Übergabeprotokoll belegt ist, 
dass der Kaufgegenstand bei der 
Übergabe frei von Mängeln war, so 
gilt die Vermutung des § 476 BGB als 

widerlegt, falls es sich nicht um ver-
steckte Mängel handelt.  

4. Gerät der Käufer mit der Abnahme 
des Kaufgegenstandes länger als 14 
Tage ab Zugang der Bereitstellungs-
anzeige in Verzug, so ist der Verkäu-
fer nach Setzung einer angemesse-
nen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und Schadensersatz 
statt der Leistung zu verlangen. Der 
Setzung einer Nachfrist bedarf es 
nicht, wenn der Käufer die Abnahme 
ernsthaft und endgültig verweigert 
oder offenkundig auch innerhalb die-
ser Zeit zur Zahlung des Kaufpreises 
nicht imstande ist. Bei Sonderanferti-
gungen bedarf es in diesem Falle 
auch nicht der Bereitstellung.  

5. Verlangt der Verkäufer Schadenser-
satz statt der Leistung gemäß vor-
stehender Ziffer, so beträgt dieser 25 
% des Kaufpreises. Der Schadens-
betrag ist höher oder niedriger anzu-
setzen, wenn der Verkäufer einen 
höheren oder der Käufer einen nied-
rigeren Schaden nachweist. Der 
Verkäufer kann sich gegenüber dem 
Käufer auf die Beweiserleichterung 
den § 287 Abs. 2 ZPO berufen.  

6. Macht der Verkäufer von seinen 
Rechten gemäß den Ziffern 4 und 5 
keinen Gebrauch, kann er über den 
Kaufgegenstand frei verfügen und an 
dessen Stelle binnen angemessener 
Frist einen gleichartigen Kaufgegens-
tand zu den Vertragsbedingungen 
liefern. 

§ 8  Eigentumsvorbehalt  
1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum 

Ausgleich der dem Käufer aufgrund 
des Kaufvertrages zustehenden For-
derungen Eigentum des Verkäufers. 
Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch 
bestehen für alle Forderungen, die 
der Verkäufer gegen den Käufer im 
Zusammenhang mit dem Kaufge-
genstand, z. B. aufgrund von Repa-
raturen oder Ersatzteillieferungen 
sowie sonstigen Leistungen, nach-
träglich erwirbt.  

2. Während der Dauer des Eigentums-
vorbehaltes ist der Käufer zum Besitz 
und zum Gebrauch des Kaufgegens-
tandes berechtigt, solange er seinen 
Verpflichtungen aus dem Eigen-
tumsvorbehalt gemäß den nachfol-
genden Bestimmungen nachkommt 
und sich nicht in Zahlungsverzug be-
findet. Kommt der Käufer in Zah-
lungsverzug, oder kommt er seinen 
Verpflichtungen aus dem Eigen-
tumsvorbehalt nicht nach, kann der 
Verkäufer den Kaufgegenstand vom 
Käufer herausverlangen und nach 
Androhung mit angemessener Frist 
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den Kaufgegenstand unter Anrech-
nung auf den Kaufpreis durch frei-
händigen Verkauf bestmöglich ver-
werten. Diese Rücknahme gilt als 
Rücktritt vom Kaufvertrag. Verlangt 
der Verkäufer die Herausgabe des 
Kaufgegenstandes, ist der Käufer 
unter Ausschluss von etwaigen Zu-
rückbehaltungsrechten – es sei 
denn, sie beruhen auf dem Kaufver-
trag – verpflichtet, den Kaufgegens-
tand unverzüglich an den Verkäufer 
herauszugeben. Auf Wunsch des 
Käufers, der nur unverzüglich nach 
Zurückgabe des Kaufgegenstandes 
geäußert werden kann, ermittelt 
nach Wahl des Käufers ein öffent-
lich-bestellter und vereidigter Sach-
verständiger den Schätzpreis. Der 
Verkäufer ist verpflichtet, den Kauf-
gegenstand zu diesem Schätzpreis 
zu verrechnen, es sei denn, er kann 
nachweisen, dass der gutachterliche 
Schätzpreis am Markt nicht realisier-
bar ist.  

3. Der Käufer trägt die Kosten der 
Rücknahme und der Verwertung 
des Kaufgegenstandes. Die Verwer-
tungskosten betragen ohne Nach-
weis 10 % des Verwertungserlöses 
einschließlich Umsatzsteuer. Sie 
sind höher oder niedriger anzuset-
zen, wenn der Verkäufer höhere o-
der der Käufer niedrigere Kosten 
nachweist. Der Erlös wird dem Käu-
fer nach Abzug der Kosten und 
sonstiger, mit dem Kaufvertrag zu-
sammenhängender Forderungen 
des Verkäufers auf den Kaufpreis 
gutgeschrieben.  

4. Solange der Eigentumsvorbehalt 
besteht, ist nur mit vorheriger schrift-
licher Zustimmung des Verkäufers 
eine Veräußerung, Verpfändung, Si-
cherungsübereignung, Vermietung 
oder anderweitige, die Sicherung 
des Verkäufers beeinträchtigende 
Überlassung des Kaufgegenstandes 
sowie seine Veränderung zulässig.  

5. Beim Zugriff von Dritten, insbeson-
dere bei Pfändungen des Kaufge-
genstandes oder bei Ausübung des 
Unternehmerpfandrechtes einer 
Werkstatt, hat der Käufer dem Ver-
käufer sofort schriftlich Mitteilung zu 
machen und den Dritten unverzüg-
lich auf den Eigentumsvorbehalt des 
Verkäufers hinzuweisen. Der Käufer 
trägt alle Kosten, die zur Aufhebung 
des Zugriffs und zu einer Wiederbe-
schaffung des Kaufgegenstandes 
aufgewendet werden müssen, so-
weit sie nicht von Dritten eingezogen 
werden können.  

6. Der Käufer hat die Pflicht, den Kauf-
gegenstand während der Dauer des 
Eigentumsvorbehalts in ordnungs-
gemäßem Zustand zu halten, alle 
vorgesehenen Wartungsarbeiten und 
erforderlichen Instandsetzungen un-
verzüglich – abgesehen von Notfällen 
– vom Verkäufer oder von einer vom 
Verkäufer anerkannten Werkstatt 
ausführen zu lassen. 

§ 9  Gewährleistung  
1. Der Verkäufer leistet Gewähr für eine 

dem jeweiligen Stand der Technik 
des Typs des Kaufgegenstandes 
entsprechende Fehlerfreiheit.  

2. Der Verkäufer haftet nicht für Schä-
den, die er, sein gesetzlicher Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfe durch einfache 
Fahrlässigkeit verursacht hat. Dies gilt 
ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur 
des geltend gemachten Anspruchs, 
insbesondere aus Verzug, sonstiger 
Pflichtverletzung oder unerlaubter 
Handlung. Diese Haftungsbeschrän-
kung gilt nicht für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit und aus der 
Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten. Soweit dem Verkäufer kei-
ne vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 

3. Schäden, die durch Mängel an dem 
Kaufgegenstand verursacht werden, 
sind dem Verkäufer unverzüglich und 
unter Angabe des Kaufgegenstandes 
anzuzeigen.  

4. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 
Jahr, wenn es sich um die Veräuße-
rung einer neuen Sache handelt und 
der Käufer Unternehmer ist. Des Wei-
teren beträgt die Gewährleistungsfrist 
1 Jahr, wenn es sich um die Veräu-
ßerung einer gebrauchten Sache o-
der die Reparatur oder Inspektion an 
einer Sache des Käufers bzw. Auf-
tragsgebers handelt. Die Gewährleis-
tung ist ausgeschlossen, sofern es 
sich um die Veräußerung einer ge-
brauchten Sache zu einem soge-
nannten „Bastlerpreis“ handelt. Die 
vorstehenden Haftungsbeschrän-
kungen gelten nicht für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit. Im übrigen 
bleibt es bei den gesetzlichen Rege-
lungen.  

5. Die Gewährleistungsrechte des Käu-
fers setzen voraus, dass dieser of-
fensichtliche Mängel innerhalb von 2 
Wochen schriftlich beim Verkäufer 
gerügt hat. Transportschäden sind 
dem Verkäufer unverzüglich schrift-

lich anzuzeigen. Ist der Käufer Kauf-
mann i.S.d. HGB, ist die gekaufte 
Sache unverzüglich zu untersuchen 
und sind Mängel unverzüglich dem 
Verkäufer mitzuteilen. Bei Anliefe-
rung per Bahn, mit Fahrzeugen des 
gewerblichen Güternah- und Fern-
verkehrs oder durch sonstige Ver-
kehrsträger hat der Käufer die erfor-
derlichen Formalitäten gegenüber 
den Fahrtführern wahrzunehmen. 
Handelsüblicher Bruch und Schwund 
können nicht beanstandet werden.  

6. Die Rechte des Käufers wegen eines 
Mangels sind ausgeschlossen, wenn 
er bei Vertragsabschluß den Mangel 
kennt. Dies gilt insbesondere bei 
dem Verkauf gebrauchter Sachen. 
Ist dem Käufer ein Mangel infolge 
grober Fahrlässigkeit unbekannt 
geblieben, kann der Käufer Rechte 
wegen eines Mangels nur geltend 
machen, wenn der Verkäufer seine 
Aufklärungspflichten verletzt oder 
den Mangel arglistig verschwiegen 
hat.  

7. Eine Gewährleistungspflicht des 
Verkäufers besteht nicht, wenn der 
Mangel beruht  
a) auf natürlichem Verschleiß;  
b) auf nicht durch den Verkäufer, ei-

nen gesetzlichen Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen des Verkäufers 
verursachte Beschädigung durch 
unsachgemäße Behandlung, ins-
besondere durch unsachgemäße 
Lagerung;  

c) auf einer besonderen, der norma-
len Benutzung des Kaufgegens-
tandes widersprechenden Ver-
wendungsart, der der Verkäufer im 
Einzelfall nicht zugestimmt hat; 

d) auf Instandsetzung, Wartung und 
Pflege in einem vom Käufer für die 
Betreuung nicht anerkannten Be-
trieb; 

e) auf Einbau von Teilen, deren Ver-
wendung der Verkäufer nicht ge-
nehmigt hat;  

f) auf Veränderungen des Kaufge-
genstandes in einer vom Verkäufer 
nicht genehmigten Weise;  

g) auf Nichtbefolgen der Vorschriften 
und Betriebsanleitungen über die 
Behandlung, Wartung  und Pflege 
des Kaufgegenstandes.  

8. Bei erforderlicher Rückführung der 
Kaufsache an den Verkäufer zur Be-
hebung eines Mangels, der der Ge-
währleistung unterliegt, übernimmt 
der Verkäufer die Kosten der Rück-
führung ab dem Wohnort des Käu-
fers. 

9. Stellt der Käufer einen Mangel fest, 
darf er den Kaufgegenstand nicht 
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bearbeiten, verkaufen etc. bis eine 
Beweissicherung mit dem Verkäufer 
oder ein gerichtliches Beweissiche-
rungsverfahren durchgeführt wurde 
oder eine einvernehmliche Regelung 
mit dem Verkäufer getroffen wurde. 

10. Ist der Käufer berechtigt, 
Nacherfüllung zu verlangen und 
macht er von seinem Wahlrecht 
nach § 439 Abs. 1 BGB in der Weise 
Gebrauch, dass er die Lieferung ei-
ner mangelfreien Sache verlangt, so 
ist er verpflichtet, dem Verkäufer die 
mangelhafte Sache zurückzugeben 
und gezogene Nutzung zu vergüten. 

§ 10  Haftung  
1. Die Haftung des Verkäufers für 

Schadensersatzansprüche wegen 
Pflichtverletzung oder wegen delikti-
scher Ansprüche gemäß §§ 823 ff. 
BGB etc. ist nach Maßgabe der fol-
genden Ziffern eingeschränkt.  
Soweit die Haftung des Verkäufers 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haf-
tung seiner Angestellten, Arbeitneh-
mer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen etc.  

2. Die Haftung für einfache Fahrlässig-
keit, aus welchem Rechtsgrund 
auch immer, ist ausgeschlossen. Bei 
der Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten haftet der Verkäufer 
auch für einfache Fahrlässigkeit.  

3. Eine Haftung für Beratungsleistun-
gen wird nur übernommen, wenn 
diese schriftlich erfolgt sind.  

4. Die Schadensersatzhaftung ist be-
grenzt auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden, 
sofern der Verkäufer die Pflichtver-
letzung nicht vorsätzlich begangen 
hat.  

5. Schadensersatzansprüche für die 
Haftung nach den zwingenden Vor-
schriften des Produkthaftungsgeset-
zes bleiben unberührt. Die Haftung 
des Verkäufers wird für den Fall 
ausgeschlossen, dass dem Käufer 
der Hersteller oder Vorlieferant bin-
nen 4 Wochen nach Anzeige der 
den Schaden verursachenden Wa-
ren oder spätestens binnen 4 Wo-
chen ab Anfrage durch den Käufer 
schriftlich mitgeteilt wird.  

6. Für die auf dem Betriebsgelände 
befindlichen Gegenstände, insbe-
sondere für beim Verkäufer abge-
stellte Fahrzeuge und Maschinen 
haftet der Verkäufer nicht. Darüber 
hinaus haftet der Verkäufer nicht für 
Diebstahl, Vandalismus, Feuer oder 
Abhandenkommen ihm überlasse-
ner Gegenstände. Das Gleiche gilt 
für Test-, Probe- oder Übungsläufe 

mit überlassenen Gegenständen. Der 
Verkäufer empfiehlt für diese Risiken 
den Abschluß einer eigenen Versi-
cherung durch den Käufer. Der Ver-
käufer sichert für ordnungsgemäß 
übergebene Gegenstände eine pfleg-
liche und sorgfältige Behandlung zu. 

§ 11  Vermittlungsgeschäfte  
1. Wird der Verkäufer im Kundenauftrag 

tätig, so finden die Vorschriften über 
den Verbrauchsgüterkauf keine An-
wendung, da unmittelbar Rechtsbe-
ziehungen zwischen den Kaufver-
tragsparteien entstehen. 

2. Der Verkäufer wird ausschließlich im 
Interesse seines Kunden tätig, er ü-
bernimmt keine Belehrungs- und 
Aufklärungspflichten gegenüber dem 
Käufer. 

§ 12  Datenschutz  
Nach § 33 Bundesdatenschutzgesetz 
weist der Verkäufer darauf hin, dass die 
Vertragsdaten in einer Datenverarbei-
tungsanlage gespeichert werden. Es ist 
sichergestellt, dass diese gespeicherten 
Daten nicht unbefugten Personen zur 
Kenntnis gelangen. 
§ 13 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
Verträgen, denen diese AGB zugrunde 
liegen ist das Amtsgericht Lingen bzw. 
das Landgericht Osnabrück. Diese 
Gerichtsstandsvereinbarung gilt nur, 
wenn der Käufer Vertragspartei i.S.d. § 
38 ZPO ist. 
§ 14  Unwirksamkeit einzelner Be-

stimmungen  
Sind einzelne Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbe-
dingungen unwirksam, bleibt der Ver-
trag einschließlich der übrigen Bestim-
mungen der Allgemeinen Geschäfts- 
und Lieferbedingungen wirksam.
 
 
Sonderbestimmungen für Fernab-
satzverträge mit Verbrauchern :  
 
§ 15  Erfüllungsort 
1. Erfüllungsort für Lieferungen und 

Zahlungen ist bei Fernabsatzverträ-
gen der Wohnsitz des Käufers. 

2. Bestellungen und Lieferungen sind 
grundsätzlich nur innerhalb Deutsch-
lands möglich. Sollten Sie eine Liefe-
rung ins Ausland wünschen, nehmen 
Sie bitte persönlich mit uns Kontakt 
auf. 

§16 Vertragsabschluß  
Die Angebote der in der Preisliste auf-
geführten Waren sind freibleibend. 
Wenn Waren ausverkauft sind, kommt 
kein Vertragsabschluß zustande. Im 
übrigen kommt ein Kaufvertrag mit der 

Entgegennahme der bestellten Ware 
sowie dem Empfang dieser Allgemei-
nen Geschäfts- und Lieferbedingungen 
zustande. 
§ 17  Widerrufsrecht  
Sie können Ihre Vertragserklärung 
innerhalb von zwei Wochen ohne An-
gabe von Gründen in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) oder –  wenn Ihnen 
die Sache vor Fristablauf überlassen 
wird – durch Rücksendung der Sache 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Er-
halt dieser Belehrung in Textform, 
jedoch nicht vor Eingang der Ware 
beim Empfänger (bei der wiederkeh-
renden Lieferung gleichartiger Waren 
nicht vor Eingang der ersten Teilliefe-
rung) und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß § 
312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 
Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unse-
rer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 
1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-
InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs oder der Sache. Der Wider-
ruf ist zu richten an: 

Ludden GmbH 
Beckstraße 22-24 
49809 Lingen 
 

Widerrufsfolgen:  Im Falle eines 
wirksamen Widerrufs sind die bei-
derseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z. B. Zinsen) he-
rauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung ganz oder 
teilweise nicht oder nur in ver-
schlechtertem Zustand zurückge-
währen, müssen Sie uns insoweit 
ggf. Wertersatz leisten. Bei der Über-
lassung von Sachen gilt dies nicht, 
wenn die Verschlechterung der 
Sache ausschließlich auf deren 
Prüfung – wie sie Ihnen etwa im 
Ladengeschäft möglich gewesen 
wäre – zurückzuführen ist. Im Übri-
gen können Sie die Pflicht zum 
Wertersatz für eine durch die be-
stimmungsgemäße Ingebrauch-
nahme der Sache entstandene Ver-
schlechterung vermeiden, indem 
Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum 
in Gebrauch nehmen und alles un-
terlassen, was deren Wert beein-
trächtigt. Paketversandfähige Sa-
chen sind auf unsere Kosten und 
Gefahr zurückzusenden. Nicht pa-
ketversandfähige Sachen werden 
bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen 
zur Erstattung von Zahlungen müs-
sen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit 
der Absendung Ihrer Widerrufser-
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klärung oder der Sache, für uns mit 
deren Empfang.   --- Ende der Wi-
derrufsbelehrung --- 
 
§ 18  Preise  
Die in der Preisliste angegebenen 
Preise umfassen alle Steuern und 
sonstigen Preisbestandteile. Die Preis-
listen sind solange gültig, bis sie durch 
eine neue Preisliste ersetzt werden. 
§ 19  Mängelrügen  
Mängelrügen müssen unverzüglich 
nach Empfang der Ware erhoben 
werden. Der Käufer ist verpflichtet, die 
Ware auszupacken und sie auf ihre 
Funktionstüchtigkeit hin auszuprobie-
ren.  
Bei Transportschäden oder Diebstahl 
ist sofort bei der Güterabfertigung des 
Empfangsbahnhofes, der Speditions-
firma oder der Post eine Tatbe-
standsaufnahme anzufordern und dem 
Verkäufer mitzuteilen. Die von dem 
Verkäufer verwendeten Verpackungen 
sind von der Bahn und der Post aner-
kannt, so dass im Schadenfall die 
Erstattung gewährleistet ist.  
Eine Verletzung dieser Obliegenheits-
verpflichtung kann die Gewährleis-
tungsrechte des Käufers beeinträchti-
gen. 


